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wie Heiler isoliert betrachten, sondern musse Dieses kleine D der ekannten
sich ugen halten, daß in einem Orga- Reihe, die sich ınen  E breiten Leserkreis
MNISMUS Cl eile nicht unabhängig vV«e( CGan- wendet, hat noch nichts von seiner

bestehen können. tat eingebüßt. In den Fragen der Bischofs-
eute kann AL mit Heinrich rIes fest- und Pfarrerwahl S11 WIT trotz mancher
stellen, laß Heilers rogramm einer < sachlicher Versuche noch ke  iınen ..
gelischen Katholizität in allen Konfessionen weitergekommen; IM Gegenteil, die S
Frucht hat. (Wegbereiter und Wege, D  [ 25. 3. 1972 erlassenen Normen,Olten 1968, 41) Die Zusammenführung der die bei der Bestellung von Bischöfen zZu be-
stlıchen Konfessionen erlangt aßstäbe achten sind, en das isherige echt e1n-
für das wesentlich Christliche, und ese schränkend festgeschrieben.Maßstäbe wollte Heiler mit seinen historisch-
kritischen Untersuchungen schaffen, denen Hauptanliegen dieses kenntnisreichen 1a-=-

Zeitbedingtes VC( Wesentlichem und Not- logs ist 05, auf dem Hintergrund der
chichtlichen Entwicklung der Wahlver:wendigem schied. Vieles, wWas Heiler mM«  NO- zZzu kirchlichen Ämtern Z zeigen, aıchnierte, ist unterdessen 1m katholischen Kaum die gegenwaärtig regelmäßige Form der Be-seinem Recht gekommen. Fin Beispiel: stellung kirchlicher Amtsträger, nämli die„Die biblischen Stellen werden D dem OI- Ernennung durch den Papst), weder die eın-ganischen Zusammenhang des Textes und der

geschichtlichen Umwelt herausgerissen und die beste und vVom Sinn des kirchlichen Am-
Zig mögliche und VO' legitimierte, noch

g irgendeines außeren spra  en An- tes -  r mehr überbietbare Form ist. In die-klanges willen als Beweisstellen ZUur Be- Gespräch wird deutlich, die Bischofs-gründung dogmatischer Satze  H4 verwendet“ wahl einerseits und die nNierarı Ord-Fast mit den gleichen Worten rand- NuNng der 1r andererseits einander kei-markt schon 1952 (Gr 85 Kardinal Bea NEeSWCES widerstreiten: Das päpstliche Rechtwillkürliche Bibelbenützung der atho- der Bischofsernennung ergibt sich nicht Ulischen Dogmatik und fordert ıne organıi- dem Wesen der Kirche als einer hierarchischsche Berücksichtigung der biblischen eolo-
g1e, wie 612e denn auch heute längst gilt Vor geordneten emeinschaft, sondern ıst  < das

Ergebnis eines wechselvollen geschichtlichen50 Jahren konnte Heiler noch mit echt Prozesses., Mit viel Fingerspitzengefühl WIr!schreiben: „An der JTat kann ein getreues die Abhängigkeit auch der Kirche bezugBild von dem mannigfaltigen katholischen auf die Amtsbestellungen vVvon den jeweili-Leben zeichnen, ohne überhaupt BeW gen gesellschaftlichen Vorgegebenheiten auf-werden, daß in diesem Bilde das Evangelium gezeigt. Die mancherorts noch üblichen staat-tohlt Auch bei näherem Zusehen hat 5 den
Anschein, als erschöpfe sich der Katholizis- en Mitspracherechte werden ebenso be-
INUS iın den sieben Strukturelementen handelt wiıe der Ursprung der onkordatären

Sicherungen bestimmter Tre: derVolksreligion, Gesetzesreligion, nl uridische Domkapitel. Der Aan0n15) kann dem Histo-Kircheninstitution, rationale Theologie, My- riker zustimmen, wenn meınt, daß diesterienliturgie, mönchische Disziplin und My- onkordate die Mitwirkung anderer inner-
stik. Das Evangelium ist nicht ein Struktur- kirchlicher remien bei der Erstellung VOIelement des Katholizismus, das sich mit der-
selben Leichtigkeit AUS$S seinem Gesamtorga- Wahlvorschlägen G grundsätzlich und
N1SMUS herauslösen 1e€  ße, WIe die bezeich- PriI0T1 ausschließen.
neten Größen“” eute bedarf nicht Mit der wünschenswerten Deutlichkeit ada1il-

beitet Kottje überdies heraus, daß dermehr des Beweises, daflß das Aggiornamento Wunsch nach Mitwirkung Dei deriın der katholischen Theologie und ın der ka- irchlicher Amtsträger weder das VWesen derOlischen Kirche das Evangelium ernster
nımmt als Je ceit den Zeiten der alten Kirche noch des geistlichen Amtites Frage
Kirche geschehen ist.  4 Manches aber, worauf stellt. Vielleicht hätte dabei e[{was deutlicher
Heiler seinen Finger gelegt hat, hat von s@el- dargestelit werden können, ın der alten
NeTtr Aktualität noch nichts eingebüßt. 17 Wahlakt, allgemeine Zustimmung, Be-
Se1INer universalen Orientierung Un! seinen stätigung durch die Mitbischöfe und Konse-

kration eine Einheit bilden, die nsge-sicheren Analysen collte das Werk auch
samıt ale DIMN Ge  SE gewirkt verstandenheute als Pflichtlektüre für jeden gelten, der wurde. Deutlich wird chließlich WVC  3 beidenkritisch nach dem Unaufgebbaren in der el-

nNen rche sucht. Gesprächspartnern darauf hingewiesen,
Taz Johannes Bauer die grundsätzliche Beteiligung des Volkes

es der Bestellung inem Hirten-
RCHENRECHIT weder alle AÄmter und Dienste

facsen brauche, noch als Allheilmittel
Ö RA YMUND/RISS H verstanden werden dürfe Vielmehr wohnen
Wahlrecht für das Gottesvolk? Erwägungen der sogen:  ten „Demokratisierung” echte
ZUr Bischofs- und Pfarrerwahl (89.) Das Gefahren inne, etw. die, Q unter Umstän-

wird eine Zusammenschau: Man dürfe im 
Katholizismus nicht die einzelnen Elemente 
wie Heiler isoliert betrachten, sondern müsse 
sich vor Augen halten, daß in einem Orga­
nismus die Teile nicht unabhängig vom Gan­
zen bestehen können. 
Heute kann man mit Heinrich Fries fest­
stellen, daß Heilers Programm einer evan­
gelischen Katholizität in allen Konfessionen 
Frucht getragen hat. (Wegbereiter und Wege, 
Olten 1968, 41). Die Zusammenführung der 
christlichen Konfessionen verlangt Maßstäbe 
für das wesentlich Christliche, und diese 
Maßstäbe wollte Heiler mit seinen historisch­
kritischen Untersuchungen schaffen, in denen 
er Zeitbedingtes von Wesentlichem und Not­
wendigem schied. Vieles, was Heiler mo­
nierte ist unterdessen im katholischen Raum 
zu seinem Recht gekommen. Ein Beispiel: 
,,Die biblischen Stellen werden aus dem or­
ganischen Zusammenhang des Textes und der 
geschichtlichen Umwelt herausgerissen und 
um irgendeines äußeren sprachlichen An­
klanges willen als Beweisstellen zur Be­
gründung dogmatischer Sätze verwendet" 
(361). Fast mit den gleichen Worten brand­
markt schon 1952 (Gr 85 ff) Kardinal Bea 
die willkürliche Bibelbenützung in der katho­
lischen Dogmatik und fordert eine organi­
sche Berücksichtigung der biblischen Theolo­
gie, wie sie denn auch heute längst gilt. Vor 
50 Jahren konnte Heiler noch mit Recht 
schreiben: ,,In der Tat kann man ein getreues 
Bild von dem mannigfaltigen katholischen 
Leben zeichnen, ohne überhaupt gewahr zu 
werden, daß in diesem Bilde das Evangelium 
fehlt. Auch bei näherem Zusehen hat es den 
Anschein, als erschöpfe sich der Katholizis­
mus in den sieben Strukturelementen 
Volksreligion, Gesetzesreligion, juridische 
Kircheninstitution, rationale Theologie, My­
sterienliturgie, mönchische Disziplin und My­
stik. Das Evangelium ist nicht ein Struktur­
element des Katholizismus, das sich mit der­
selben Leichtigkeit aus seinem Gesamtorga­
nismus herauslösen ließe, wie die bezeich­
neten Größen" (556). Heute bedarf es nicht 
mehr des Beweises, daß das Aggiornamento 
in der katholischen Theologie und in der ka­
tholischen Kirche das Evangelium ernster 
nimmt als es je seit den Zeiten der alten 
Kirche geschehen ist. Manches aber, woral!f 
Heiler seinen Finger gelegt hat, hat von sei­
ner Aktualität noch nichts eingebüßt. Mit 
seiner universalen Orientierung und seinen 
sicheren Analysen sollte das Werk auch 
heute als Pflichtlektüre für teden gelten, der 
kritisch nach dem Unaufgebbaren in der ei­
genen Kirche sucht. 
Graz ]ohannes B. Bauer 

KIRCHENRECHT 

KOTTJE RA YMUND/RISSE HEINZ THEO, 
Wahlrecht für das Gottesvolk? Erwägungen 
zur Bischofs- und Pfarrerwahl (89.} (Das 

theologische Interview). Patmos, Düsseldorf 
1969. 
Dieses kleine Bändchen aus der bekannten 
Reihe, die sich an einen breiten Leserkreis 
wendet, hat noch nichts von seiner Aktuali­
tät eingebüßt. In den Fragen der Bischofs­
und Pfarrerwahl sind wir - trotz mancher 
sachlicher Versuche - noch keinen Schritt 
weitergekommen; im Gegenteil, die vom 
HI. Stuhl am 25. 3. 1972 erlassenen Normen, 
die bei der Bestellung von Bischöfen zu be­
achten sind, haben das bisherige Recht ein­
schränkend festgeschrieben. 
Hauptanliegen dieses kenntnisreichen Dia­
logs ist es, auf dem Hintergrund der ge­
schichtlichen Entwicklung der Wahlverfahren 
zu kirchlichen Ämtern zu zeigen, daß auch 
die gegenwärtig regelmäßige Form der Be­
stellung kirchlicher Amtsträger, nämlich die 
Ernennung (durch den Papst), weder die ein­
zig mögliche und vom NT legitimierte, noch. 
die beste und vom Sinn des kirchlichen Am­
tes nicht mehr überbietbare Form ist. In die­
sem Gespräch wird deutlich, daß die Bischofs­
wahl einerseits und die hierarchische Ord­
nung der Kirche andererseits einander kei­
neswegs widerstreiten: Das päpstliche Recht 
der Bischofsernennung ergibt sich nicht aus 
dem Wesen der Kirche als einer hierarchisch 
geordneten Gemeinschaft, sondern. ist. das 
Ergebnis eines wechselvollen geschichtlichen 
Prozesses. Mit viel Fingerspitzengefühl wird 
die Abhängigkeit auch der Kirche in bezug 
auf die Amtsbestellungen von den jeweili­
gen gesellschaftlichen Vorgegebenheiten auf­
gezeigt. Die mancherorts noch üblichen staat­
lichen Mitspracherechte werden ebenso be­
handelt wie der Ursprung der konkordatären 
Sicherungen bestimmter Wahlrechte der 
Domkapitel. Der Kanonist ka~ dem Hist~­
riker zustimmen, wenn er memt, daß die 
Konkordate die Mitwirkung anderer inner­
kirchlicher Gremien bei der Erstellung von 
Wahlvorschlägen nicht grundsätzlich und a 
priori ausschließen. 
Mit der wünschenswerten Deutlichkeit ar­
beitet Kottje überdies heraus, daß der 
Wunsch nach Mitwirkung bei der Wahl 
kirchlicher Amtsträger weder das Wesen der 
Kirche noch des geistlichen Amtes in Frage 
stellt. Vielleicht hätte dabei etwas deutlicher 
dargestellt werden können, daß in der alten 
Kirche Wahlakt, allgemeine Zustimmung, Be­
stätigung durch die Mitbischöfe und Konse­
kration eine hl. Einheit bilden, die insge­
samt als vom HI. Geist gewirkt verstanden 
wurde. Deutlich wird schließlich. von beiden 
Gesprächspartnern darauf hingewiesen, daß 
die grundsätzliche Beteiligung des Volkes 
Gottes an der Bestellung zu einem Hirten­
amt weder alle Ämter und Dienste zu um­
fassen brauche, noch als Allheilmittel miß­
verstanden werden dürfe. Vielmehr wohnen 
der sogenannten „Demokratisierung" echte 
Gefahren inne, etwa die, daß unter Umstän-
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den G emokrTratıis! konstituierten (oder Die Begründung stützt 6i  Z neben Bestim-
Sar manipulierten) Wahlkörper VO!  z ußer- mMUungen des römischen Rechts über die Frau
kirchlichen Gruppen überfremdet und VOTLr allem auf die Schrift (Gn L, 27 ; Z, D —
braucht werden können. 3; Kor 1 ‚F S] 14, 34 f; Eph S, 22—23 Ü, a.}
Angesichts der deutlich gesehenen möglichen und die Väterauslegung er Schriftstellen.
Gefahren, die soölche Wahlverfahren In Ex- Darum ihrem rechtshistorischen 'eil
Te:  en mıit sich bringen können, scheint auch „exegetische Bemerkungen ZUIN (patri-
den Dialogpartnern doch der status quO, stulscChen, Schriftbeweis die Unterdrük-
ämlich des totalen Ausschlusses der JTäu- kung der Tau  ; ö— Der kurze
bigen unter inschlu des Klerus) VO!  3 der ogmati 'eil 201—22 D eiNne
Bestellung des Bischofs die größere Gefahr. „Ergänzung der bereits vorliegenden CXCRE-
Als möglichen Ansatz, wWOo heute eine Mit- tisch-dogmatischen Untersuchungen” (4) bie-
wirkung der Gläubigen WIL.  ksam praktiziert ten und Seiz‘ sich kritisch mit der traditio-
werden könnte, nennt Kottije die Bestellung nellen Stellvertretungsidee Amtsverständ-
der Weihbischöfe. Dazu allerdings waAare  y . nıs auseinander, auf Grund deren ebenfalls
zumerken, a  laß auch @1 sichergestellt sein die Zulassung der Frau ZUM Amt ar-
müßte, $ die Organisationsgewalt des gum  Hi  t wird, da der SGtellvertreter Christi

eben nNur 21n Mannn sSein könne. D Schluß-Ortsbischofs, als des verantwortlichen Lei-
ter5s der etreffenden Teilkirche, B-  r Zzu überlegungen 2— fassen als Ergebnis
sehr eschränkt oder SAl ausgeschaltet WeTlr- al im UuSs:! der Frau von
den dürfte. Dieses Büchlein sollte allen, die der Ordination „eine die Würde der Person

kirchlichen Gremien mitarbeiten, den der Frau verletzende und ott D-  rn
„Progressiven“” und den „Konservativen“”, verantwortende Freiheitsbeschränkung liegt,
ZUT P#  re gemacht werden. der deren Aufhebung um der Gerechtigkeit wil-
glänzenden rage- und Antworttechnik der len geboten ist, damit die der Frau verlie-
Gesprächspartner ist in jedem Fall eine henen Charismen der Kirche ungehindert
spannende Lektüre und 1ne eltende Infor- ZUT ntfaltung kommen können“ (4)
mation.
Tübingen Johannes eumann Im dogmatischen Teil hätte inNan vielleicht

MAancnes differenzierter agen können
Zwar wird mit Recht auf die Gefährlichkei:RAMING IDA, Der USS: der Frau DOm eines einseitigen Repräsentationsverständ-priesterlichen Amt. Gottgewollte Tradition n1isses hingewiesen und gesagt, laß dasoder Diskriminierung? Eine rechtshistorisch- ein Organ neben anderen Organen ist, diedogmatische Untersuchung der rundlagen alle innerhalb der Kirche bzw. der Gemeindevon Kanon Y  & des "odex luris ano-

NICI. (XVII U, 232) Böhlau, Köln 1973 des Leibes) zZUu sehen sind ennO: hat das
Brosch. DM I8 —. wie alle Charismen gerade als

Dienst der CGemeinde auch eine Funk-
Die von eit eit veröffentlichten klä- tion gegenüber der (übrigen) Gemeinde
IuNngen kirchlicher Zentralstellen, ine cakra- ( Zudem Sowenig das Amt
mentale Ordination von Frauen, VOLr allem und seine Autori:täat die fundamentale
n Presbyterat, el ausgeschlossen, ntheben derlichkeit er Christen und das einzigedie Theologie nicht der Aufgabe, die rage Haupt- und Herrentum Christi gegenüber
weiter prüfen. der Gemeinde, einschließlich ihrer Charismen
In der vorliegenden Dissertation und Ämter, ufheben, sondern voraussetzen,
Theol. Fak Münster) überwiegt der rechts- owenig lassen G1 sich unter dem Bruder-
historische eil (5—165), der die Grundlagen egri subsumieren, wıe ja aıch der 1enst-
des anon 968 Q Corpus uris ano- charakter des Amtes nicht Se1Ne Autorität
nıcCı  S in Gratians Concordantia discordan- aufhebt 12—214). Z war WIT: bemerkt, laß
tium und ın deren Bearbeitung die Amtsfunktionen „unabhängig vVon der
durch - Dekretisten SO wıe Dekretalen- inneren Haltung des Amtsträgers hre Gül-
recht, nämlich den ekre:  en Gregors tigkeit” en dies hätte sich aber
und in deren Bearbeitung durch die Dekreta- bei gen späteren Formulierungen
listen, untersucht. Dabei berücksichtigt besser auswirken können. Gegenüber dem
auch 1e Texte, die über die dem Ausschluß einseiti  n Repräsentationsgedanken hätte
der Frau VO:  ” der ÖOrdination als Motivation 61 2uf meuere Arbeiten über das
zugrundeliegende Einschätzung und Wertung Amtsverständnis beruten können, die über-
der Frau Aufschluß@ geben. Immer wieder haupt von einem ganz anderen theologischen
wird auf die schon geschöpfliche seinsmäßige Ansatz ausgehen. Einen dieser Ansätze -
und ethische Inferiorität der Frau unı die

ten Informationsblatt des Institutes £ür PUTi.-
S1e ın dem in Anmerkung zı1tier-

dadurch bedingte Einstufung alc bloßes Ge-
schlechtswesen und ihre „sklavische nter- päis!  *  che Priesterhilfe finden können. Das PauU-
werfung” unter den Mann hingewiesen. Auch linische und nachpaulinische Lehrverbot
die Unreinheit der Frau { Sinn der at] die Frau könnte 1arn wohl aAuUuS$S der cozialen
Reinheitsschriften, ihre Rolle alc Verführerin Struktur der Antike heraus wenigstens VeOeli-
und die Funktion Marias spielen ıne Rolle. ständlich machen, S{a einfach als „AUNSE-

den solche demokratisch konstituierten (oder 
gar manipulierten) Wahlkörper von außer­
kirchlichen Gruppen überfremdet und miß­
braucht werden können. 
Angesichts der deutlich gesehenen möglichen 
Gefahren, die solche Wahlverfahren in Ex­
tremfällen mit sich bringen können, scheint 
den Dialogpartnern doch der status quo, 
nämlich des totalen Ausschlusses der Gläu­
bigen (unter Einschluß des Klerus) von der 
Bestellung des Bischofs die größere Gefahr. 
Als möglichen Ansatz, wo heute eine Mit­
wirkung der Gläubigen wirksam praktiziert 
werden könnte, nennt Kottje die Bestellung 
der Weihbischöfe. Dazu allerdings wäre an­
zumerken, daß auch dabei sichergestellt sein 
müßte, daß die Organisationsgewalt des 
Ortsbischofs, als des verantwortlichen Lei­
ters der betreffenden Teilkirche, nicht zu 
sehr beschränkt oder gar ausgeschaltet wer­
den dürfte. Dieses Büchlein sollte allen, die 
in kirchlichen Gremien mitarbeiten, den 
,,Progressiven" und den „Konservativen", 
zur Pflichtlektüre gemacht werden. Dank der 
glänzenden Frage- und Antworttechnik der 
Gesprächspartner ist es in jedem Fall eine 
spannende Lektüre und eine helfende Infor­
mation. 
Tübingen Johannes Neumann 

RAMING IDA, Der Ausschluß der Frau vom 
priesterlichen Amt. Gottgewollte Tradition 
oder Diskriminierung? Eine rechtshistorisch­
dogmatische Untersuchung der Grundlagen 
von Kanon 968 § 1 des Codex Iuris Cano­
nid. (XVII u. 232). Böhlau, Köln 1973. 
Brosch. DM 28.-. 

Die von Zeit zu Zeit veröffentlichten Erklä­
rungen kirchlicher Zentralstellen, eine sakra­
mentale Ordination von Frauen, vor allem 
zum Presbyterat, sei ausgeschlossen, entheben 
die Theologie nicht der Aufgabe, die Frage 
weiter zu prüfen. 
In der vorliegenden Dissertation (Kath. 
Theol. Fak. Münster) überwiegt der rechts­
historische Teil (5-165), der die Grundlagen 
des Kanon 968 § 1 im Corpus Juris Cano­
nid: in Gratians Concordantia discordan­
tium canonum und in deren Bearbeitung 
durch die Dekretisten so wie im Dekretalen­
recht, nämlich in den Dekretalen Gregors IX. 
und in deren Bearbeitung durch die Dekreta­
listen, untersucht. Dabei berücksichtigt R. 
auch die Texte, die über die dem Ausschluß 
der Frau von der Ordination als Motivation 
zugrundeliegende Einschätzung und Wertung 
der Frau Aufschluß geben. Immer wieder 
wird auf die schon geschöpfliche seinsmäßige 
und ethische Inferiorität der Frau und die 
dadurch bedingte Einstufung als bloßes Ge­
schlechtswesen und ihre „sklavische Unter­
werfung'' unter den Mann hingewiesen. Auch 
die Unreinheit der Frau im Sinn der atl 
Reinheitsschriften, ihre Rolle als Verführerin 
und die Funktion Marias spielen eine Rolle. 

96 

Die Begründung stützt sich neben Bestim­
mungen des römischen Rechts über die Frau 
vor allem auf die Schrift (Gn 1, 27; 2, 7-24; 
3; 1 Kor 11, 3-9; 14, 34 f; Eph 5, 22-23 u. a.) 
und die Väterauslegung dieser Schriftstellen. 
Darum fügt R. ihrem rechtshistorischen Teil 
auch „exegetische Bemerkungen zum (patri­
stischen) Schriftbeweis für die Unterdrük­
kung der Frau" (166-200) an. Der kurze 
dogmatische Teil (201-221) will nur eine 
,,Ergänzung der bereits vorliegenden exege­
tisch-dogmatischen Untersuchungen" (4) bie­
ten und setzt sich kritisch mit der traditio­
nellen Stellvertretungsidee im Amtsverständ­
nis auseinander, auf Grund deren ebenfalls 
gegen die Zulassung der Frau zum Amt ar­
gumentiert wird, da der Stellvertreter Christi 
eben nur ein Mann sein könne. Die Schluß­
überlegungen (222-232) fassen als Ergebnis 
zusammen, daß im Ausschluß der Frau von 
der Ordination „eine die Würde der Person 
der Frau verletzende und vor Gott nicht zu 
verantwortende Freiheitsbeschränkung liegt, 
deren Aufhebung um der Gerechtigkeit wil­
len geboten ist, damit die der Frau verlie­
henen Charismen in der Kirche ungehindert 
zur Entfaltung kommen können" (4). 

Im dogmatischen Teil hätte man vielleicht 
manches etwas differenzierter sagen können: 
Zwar wird mit Recht auf die Gefährlichkeit 
eines einseitigen Repräsentationsverständ­
nisses hingewiesen und gesagt, daß das Amt 
ein Organ neben anderen Organen ist, die 
alle innerhalb der Kirche bzw. der Gemeinde 
(des Leibes) zu sehen sind; dennoch hat das 
Amt - wie alle Charismen - gerade als 
Dienst an der Gemeinde auch eine Funk­
tion gegenüber der (übrigen) Gemeinde 
(207.212-214). Zudem: Sowenig das Amt 
und seine Autorität die fundamentale Brü­
derlichkeit aller Christen und das einzige 
Haupt- und Herrentum Christi gegenüber 
der Gemeinde, einschließlich ihrer Charismen 
und Ämter, aufheben, sondern voraussetzen, 
sowenig lassen sie sich unter dem Bruder­
begriff subsumieren, wie ja auch der Dienst­
charakter des Amtes nicht seine Autorität 
aufhebt (212-214). Zwar wird bemerkt, daß 
die Amtsfunktionen „unabhängig von der 
inneren Haltung des Amtsträgers ihre Gül­
tigkeit" haben (215); dies hätte sich aber 
bei einigen späteren Formulierungen (217) 
besser auswirken können. Gegenüber dem 
einseitigen Repräsentationsgedanken hätte 
sich R. auch auf neuere Arbeiten über das 
Amtsverständnis berufen können, die über­
haupt von einem ganz anderen theologischen 
Ansatz ausgehen. Einen dieser Ansätze hätte 
sie in dem in Anmerkung 65 (217) zitier­
ten Informationsblatt des Institutes für euro­
päische Priesterhilfe finden können. Das pau­
linische und nachpaulinische Lehrverbot für 
die Frau könnte man wohl aus der sozialen 
Struktur der Antike heraus wenigstens ver­
ständlich machen, statt es einfach als „unge-


